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Einverständniserklärung über Nutzungsbedingungen de r Druckwerkstatt 
 
 

1. Die Druckvereinigung Bentlage e.V. stellt die Einrichtungen der von ihr unterhaltenen 
Druckwerkstatt, Bentlager Weg 130 in 48432 Rheine interessierten Künstlern auf Antrag zum 
künstlerischen Wirken zur Verfügung. 

 
 
2. Die Nutzung der Einrichtungen der DV ist nur Berechtigten gestattet. Um eine unbefugte Nutzung 

zu vermeiden, sind die Werkstatträume bei Nichtanwesenheit zur Sicherung der wertvollen 
Maschinen verschlossen zu halten.  
 
Es muss ein Nutzungsentgelt  in Höhe von 20,00 € / Tag und 20,00 € für die Gerätewartung, 
Energiekosten  pp. entrichtet werden. Für den Gebrauch von Sieben oder Lithografiesteinen wird 
eine Gebühr von 3,50 € je Sieb / Lithostein erhoben. 

 
 
3. Die Kosten des verbrauchten Materials  sind vereinbarungsgemäß bei dem jeweils 

Verantwortlichen zu entrichten. Sie dienen der Wiederbeschaffung. 
 
 
4. Schäden  an den Einrichtungen, Arbeitsgeräten und Maschinen sind unmittelbar dem vor Ort 

Verantwortlichen mitzuteilen. 
 
 
5. Jeder Künstler erhält anlässlich seines ersten Arbeitsaufenthaltes eine sachkundige Einweisung  

in den Gebrauch der Druckerei, die i.d.R. durch den Werkstattleiter erfolgt und kostenpflichtig ist. 
Bei einer längeren Betreuung (z.B. bei Projekten) ist darauf hinzuweisen, dass die Kosten in die 
Projektkosten einfließen. 

 
 
6. Der im Antrag verantwortlich  zeichnende Hauptnutzer  haftet für alle Handlungen und 

Unterlassungen weiterer Benutzer und Besucher, denen der Gebrauch der Druckerei, ihrer 
Einrichtungen ganz oder teilweise überlassen ist. Er haftet insbesondere für Schäden an 
Gebäuden und technischen Einrichtungen, für den Verlust von Einrichtungsgegenständen und 
Schlüsseln. 

 
 
7. Die Benutzung der Druckwerkstatt  und ihrer Einrichtungen erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche 

Haftung der Druckvereinigung Bentlage e.V. oder die sie repräsentierenden Personen für 
Schäden jedweder Art der Benutzer und sonstiger Personen – z.B. Familienmitglieder, Besucher 
oder weiterer Dritter – insbesondere für Personenschäden und Sachschäden aufgrund von 
Unfällen beim Gebrauch der technischen Einrichtungen ist ausgeschlossen. Dies gilt auch dann, 
wenn ein Schaden nachweislich aus einem Fehler der technischen Einrichtung herrührt. Auf eine 
mangelhafte Einweisung in den Gebrauch der Druckerei kann sich der Nutzer im Schadensfall 
nicht berufen.  

 
 
8. Die jeweiligen Nutzer stellen sicher, dass alle Arbeitsräume (DW, Tenne) in einem sauberen und 

funktionsfähigen Zustand verlassen werden. Das gilt auch für die Küche und Schlafräume. 
Dazu gehören: - Reinigung der Waschbecken, der Spüle, der Siebwaschanlage 

- Saugen des Fußbodens 
 
 



 
 
9. Die Kloster Bentlage gGmbH bittet die Nutzer dieser Einrichtung, den anfallenden Abfall zu 

entsorgen und zwar getrennt nach Papier, Plastik und Restmüll. 
 
 
Wir bitten Sie, uns Ihre Erfahrungen und Anregungen wissen zu lassen. 
 
 
Der Vorstand der DV und des FV Kloster/ Schloss Ben tlage 
 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die vorstehenden Nutzungsbedingungen an: 
 
 
Name, Vorname: 
 
 
 
Anschrift: 
 
 
 
Datum: 


